
B U R G E R G E M E I N D E    A T T I S W I L 
                                  
                  

 

 
BURGERGEMEINDE  ATTISWIL 

 

Ordentliche Versammlung der Burgergemeinde 
Samstag, 13. Juni 2026 

14.00 Uhr 
in der Reckenackerhütte, Attiswil 

 
 Traktanden: 
 

1. Forstkasse- und Burgergutsrechnung pro 2025     
Beratung und Beschlussfassung 

 
2. Umbau Liegenschaft Hübeli-West 
  Beratung und Krediterteilung 

 
3. Bereichsberichte 

 
4. Verschiedenes      

  
 Aktenauflage: 

 Die Akten zum Traktandum „1“ liegen 30 Tagen vor der Versammlung beim 
Burgerkassier auf. Die Akten zum Traktandum „2“ liegen 30 Tagen vor der 
Versammlung beim Burgerschreiber auf. 

 Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen beim Regierungs-
 statthalteramt Wangen a/Aare Beschwerde geführt werden. 

Stimmberechtigte Burgerinnen und Burger sind zu dieser Versammlung freundlich 
eingeladen. 
 
Protokollauflage: 

 Das Protokoll der Burgerversammlung vom 13. Juni 2026 liegt gemäss  
 Art. 58 Abs. 1 des Organisationsreglementes der Burgergemeinde Attiswil  
 ab Donnerstag, 25. Juni 2026 während 30 Tagen öffentlich auf. 

Auflageort:    Burgerschreiberei, Sonnenweg 7, 4536 Attiswil. 
Auflagefrist:   vom 25. Juni 2026 bis und mit 24. Juli 2026. 

Während der Auflagefrist kann schriftlich Einsprache beim Burgerrat Attiswil 
erhoben werden. 

Der Burgerrat entscheidet über die Einsprachen und genehmigt das Protokoll. 
                          
                                                                                                                                        

 Attiswil,  4. Mai 2026               Für den Burgerrat: 
 
  Der Burgerpräsident:         Stephan Hohl 
  Der Burgerschreiber:         Jürg Gehriger 


